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– Steuerrecht –

 
Die neue Bundesregierung bestehend aus CDU/CSU und SPD hat am 9.4.2025 
ihren ausgehandelten Koalitionsvertrag vorgestellt. Am 6.5.2025 hat die Bun-
desregierung mit der Wahl von Friedrich Merz (CDU) zum neuen Bundeskanzler 
ihre Arbeit aufgenommen. Zum neuen Finanzminister wurde Lars Klingbeil (SPD) 
ernannt.

Steuerlich sind verschiedene Maßnahmen für Unternehmen, Privatpersonen und im 
Bereich der Gemeinnützigkeit vorgesehen. Sämtliche Entlastungen stehen unter dem 
sog. Finanzierungsvorbehalt, werden also nur dann umgesetzt, sofern die finanziellen 
Mittel für die konkreten Maßnahmen vorhanden sind. Steuererhöhungen sind nicht 
vorgesehen, wurden jedoch auch nicht ausgeschlossen. Der Solidaritätszuschlag, den 
das Bundesverfassungsgericht erst Ende März 2025 für (noch) verfassungsgemäß erklärt 
hatte, soll beibehalten und nicht abgeschafft werden.

Die Stromsteuer soll um mindestens 5 Cent/KWh gesenkt und die Netzentgelte reduziert 
werden.
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Für Unternehmen sind folgende steuerliche Maßnahmen geplant:

Es soll eine auf die Jahre 2025 bis 2027 zeitlich befristete degressive AfA für unter-
nehmerische Ausrüstungsgegenstände in Höhe von 30 % eingeführt werden, ab dem 
Jahr 2028 soll die Körperschaftsteuer in 5 Schritten um jeweils 1 % abgesenkt und die 
Thesaurierungsbesteuerung für Unternehmen verbessert werden. Es soll auch geprüft 
werden, ob die gewerblichen Einkünfte neu gegründeter Unternehmen ab 2027 unab-
hängig von ihrer Rechtsform der Körperschaftbesteuerung unterliegen können, sodass 
jedes Unternehmen von der Thesaurierung profitieren kann. 

Die hebeberechtigten Städte und Gemeinden sollen den Gewerbesteuerhebesatz von 
bislang 200 % auf mindestens 280 % anheben müssen. Dies soll einer Wettbewerbsver-
zerrung entgegenwirken. Scheinsitzverlegungen sollen verhindert werden.

Bei der Mindestbesteuerung soll auf EU-Ebene auf eine Vereinfachung sowie Verhinde-
rung einer Benachteiligung deutscher Unternehmen hingewirkt werden. Für Großkon-
zerne soll die Mindestbesteuerung bestehen bleiben. Die Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer auf europäischer Ebene soll unterstützt werden.

Es ist geplant, eine Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge einzuführen sowie die Kfz-
Steuerbefreiung bis 2035 zu verlängern. Für Unternehmen soll die Bruttopreisgrenze 
für Dienstwagen zur Anwendung der 0,25-%-Regelung auf 100.000 € erhöht werden. 
Die Agrardiesel-Rückvergütung für die Landwirtschaft soll vollständig wiederhergestellt 
werden. Die Erhöhung der Luftverkehrssteuer soll rückgängig gemacht werden.

Für Speisen in der Gastronomie soll die Mehrwertsteuer dauerhaft auf 7 % gesenkt und 
die Bonpflicht allgemein wieder abgeschafft werden. Sachspenden an gemeinnützige 
Organisationen sollen weitgehend umsatzsteuerfrei bleiben. Das Gemeinnützigkeits-
recht soll im Hinblick auf das Erfordernis der zeitnahen Mittelverwendung vereinfacht 
werden, ebenso die Sphärenzurechnung bei Einnahmen der Vereine. Es soll ein Einfuhr-
umsatzsteuer-Verrechnungsmodell eingeführt werden.
 
Für Privatpersonen sind darüber hinaus folgende Maßnahmen geplant:

Privathaushalte mit kleinen und mittleren Einkommen sollen beim Umstieg auf E-Mo-
bilität durch einen EU-Klimasozialfond unterstützt werden. Die Entfernungspauschale 
für beruflich bedingte Fahrten soll bereits ab dem ersten Kilometer von 0,30 €/km auf 
0,38 €/km erhöht werden. Bislang gilt erst ab dem 21. Entfernungskilometer 0,38 €/km. 
Steuerlich begünstigte energetische Sanierungen an Immobilien sollen auch für geerbte 
Immobilien möglich sein, wenn sie nicht selbst bewohnt sind.

Im Rahmen der Gemeinnützigkeit sollen die Ehrenamts- und die Übungsleiterpauschale 
angehoben und die Forschungsbedingungen verbessert werden.

Ferner sollen steuerliche Anreize für längeres Arbeiten im Hinblick auf Lebenserwerbs-
tätigkeit geschaffen und die Ableistung von Überstunden über Vollzeittätigkeit hinaus 
steuerfrei gestellt werden. Kinderfreibetrag und Kindergeld, Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende sollen angepasst, sowie die Einführung einer evtl. Arbeitstagepauschale 
im Rahmen der Werbungskosten zunächst diskutiert werden.

Die Steuerbürokratie soll weiter abgebaut werden und die Digitalisierung voranschrei-
ten, um weitere Vereinfachungen vornehmen zu können. 

Der Kläger war Teilzeitstudent an einer Fernuniversität und nicht erwerbs-
tätig. Das Finanzamt sah das Studium dennoch als Vollzeitstudium an und 
berücksichtigte die Fahrtkosten nur mit der Entfernungspauschale und nicht 
für jeden gefahrenen Kilometer.

Das Finanzgericht und auch der Bundesfinanzhof urteilten jedoch, dass es sich nicht 
um ein Vollzeitstudium handelte. Daher durfte der Kläger die tatsächlichen Fahrtkosten 
(0,30 €/km für Hin- und Rückweg) als Werbungskosten ansetzen.

2. Fahrtkosten eines Teilzeit- 
studierenden zwischen  

Wohnung und Studienort



Ein Vollzeitstudium liegt demnach nur dann vor, wenn das Studium laut Studienordnung 
so ausgestaltet ist, dass es den Studierenden zeitlich voll beansprucht, vergleichbar mit 
einer Vollzeitbeschäftigung von ca. 40 Wochenstunden. Ein Studium in Teilzeit mit z.B. 
ca. 20 Wochenstunden, auch wenn keine Erwerbstätigkeit nebenher erfolgt, gilt nicht 
als Vollzeitstudium im steuerrechtlichen Sinne.

Entscheidend für die steuerliche Behandlung ist somit nicht, ob der Studierende er-
werbstätig ist, sondern allein der zeitliche Aufwand laut Studienordnung.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 5.2.2025 entschieden, dass 
Aufwendungen des Steuerpflichtigen für einen Umzug in eine andere Woh-
nung, um dort (erstmals) ein Arbeitszimmer einzurichten, nicht als Wer-
bungskosten abzugsfähig sind. Dies gilt auch dann, wenn der Steuerpflich-

tige – wie in Zeiten der Corona-Pandemie – (zwangsweise) zum Arbeiten im häuslichen 
Bereich angehalten ist oder durch die Arbeit im Homeoffice Berufs- und Familienleben 
zu vereinbaren sucht.

Die berufstätigen Kläger lebten mit ihrer Tochter in einer 3-Zimmer-Wohnung und ar-
beiteten nur in Ausnahmefällen im Homeoffice. Ab März des Streitjahres 2020 – zu-
nächst bedingt durch die Corona Pandemie – arbeiteten die Kläger überwiegend im 
Homeoffice, dort im Wesentlichen im Wohn-/Esszimmer. Ab Mai 2020 zogen sie in eine 
5-Zimmer-Wohnung, in der sie zwei Zimmer als häusliches Arbeitszimmer einrichteten 
und nutzten. Den Aufwand für die Nutzung der Arbeitszimmer und die Kosten für den 
Umzug in die neue Wohnung machten sie als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt 
(FA) erkannte die Aufwendungen für die Arbeitszimmer an, mangels beruflicher Veran-
lassung lehnte es den Abzug der Kosten für den Umzug jedoch ab.

Das Finanzgericht ließ den Werbungskostenabzug jedoch auch für die Umzugskosten 
zu und gab der Klage insoweit statt. Der Umzug in die größere Wohnung sei beruflich 
veranlasst gewesen, da er zu einer wesentlichen Erleichterung der Arbeitsbedingungen 
der Kläger geführt habe. Beide verfügten nunmehr über ein eigenes Arbeitszimmer und 
könnten deshalb auch im Homeoffice ihrer beruflichen Tätigkeit ungestört nachgehen.

Dem folgte der BFH nicht und bestätigte die ablehnende Entscheidung des FA. Er stellte 
maßgeblich darauf ab, dass die Wohnung grundsätzlich dem privaten Lebensbereich 
zuzurechnen sei, die Kosten für einen Wechsel der Wohnung daher regelmäßig zu den 
steuerlich nicht abziehbaren Kosten der Lebensführung zählten. Etwas anderes gelte 
nur, wenn die berufliche Tätigkeit des Steuerpflichtigen den entscheidenden Grund für 
den Wohnungswechsel dargestellt und private Umstände hierfür eine allenfalls ganz 
untergeordnete Rolle gespielt haben. Dies sei nur aufgrund außerhalb der Wohnung 
liegender Umstände zu bejahen, etwa wenn der Umzug Folge eines Arbeitsplatzwech-
sels gewesen sei oder die für die täglichen Fahrten zur Arbeitsstätte benötigte Zeit sich 
durch den Umzug um mindestens eine Stunde täglich vermindert habe.

Die Möglichkeit, in der neuen Wohnung (erstmals) ein Arbeitszimmer einzurichten, ge-
nüge mangels objektiven Kriteriums zur Begründung einer beruflichen Veranlassung des 
Umzugs nicht. Die Wahl einer Wohnung sei vielmehr vom Geschmack, den Lebensge-
wohnheiten, den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln, der familiären Situation 
und anderen privat bestimmten Vorentscheidungen des Steuerpflichtigen abhängig.

Daran ändert auch die zunehmende Akzeptanz von Homeoffice, Tele- und sogenannter 
Remote-Arbeit nichts. Die Entscheidung, in der neuen, größeren Wohnung (erstmals) ein 
Zimmer als Arbeitszimmer zu nutzen oder die Berufstätigkeit im privaten Lebensbereich 
(weiterhin) in einer „Arbeitsecke“ auszuüben, beruhe auch in Zeiten einer gewandelten 
Arbeitswelt nicht auf nahezu ausschließlich objektiven beruflichen Kriterien.

Dies gelte auch dann, wenn der Steuerpflichtige über keinen anderen (außerhäuslichen) 
Arbeitsplatz verfüge oder sich durch die Arbeit im Homeoffice Berufs- und Familienle-
ben besser vereinbaren ließen. Die berufliche Veranlassung des Umzugs könne schließ-
lich auch nicht darauf gestützt werden, dass bereits der Aufwand für die Nutzung des 
häuslichen Arbeitszimmers als Werbungskosten abzugsfähig sei.

3. Kein Werbungskostenabzug  
bei Umzug wegen (erstmaliger)  
Einrichtung des Arbeitszimmers



Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 20.11.2024 entschieden, dass die Nut-
zung geschlechtsspezifischer Sterbetafeln zur Bewertung lebenslänglicher 
Nutzungen und Leistungen als Grundlage für die Berechnung der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer verfassungsrechtlich zulässig ist. In den zugrunde lie-
genden Fällen hatten die Kläger Anteile an einer GmbH vom Vater erhalten, 

der sich ein lebenslanges Nießbrauchsrecht vorbehielt. Das Finanzamt minderte die 
Schenkungssteuer entsprechend dem Kapitalwert dieses Nießbrauchs, der auf Basis der 
Lebenserwartung des Vaters mit einem geschlechtsspezifischen Vervielfältiger berech-
net wurde.

Die Kläger sahen das Diskriminierungsverbot verletzt. Der BFH wies ihre Revision jedoch 
zurück. Die differenzierte Bewertung sei sachlich gerechtfertigt, sie ermögliche eine 
realitätsnahe Erfassung der tatsächlichen Nutzungen und Leistungen und der Steu-
erbelastung. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Lebenserwartung recht-
fertigten die Anwendung unterschiedlicher Vervielfältiger. Darüber hinaus betreffe die 
Anwendung des Vervielfältigers die im Vergleich zur Klägerin statistisch kürzere Lebens-
erwartung des Vaters, sodass der Vervielfältiger geringer sei als er bei einer weiblichen 
Erblasserin sei. Die Klägerin erleide durch die Nutzung der Sterbetafel für Männer in 
Bezug auf den Erblasser keine Nachteile.

Die Entscheidung betraf die Rechtslage im Jahr 2014. Auswirkungen des neuen Selbst-
bestimmungsgesetzes vom 1.11.2024 wurden nicht beurteilt.

In der Septemberausgabe 2024 wurde an dieser Stelle bereits über die Auf-
nahme der Meldepflicht für elektronische Kassensysteme mit einer tech-
nischen Sicherheitseinrichtung (TSE) ab dem 1.1.2025 berichtet. Eine ent-
sprechende Meldemöglichkeit hat die Finanzverwaltung geschaffen, welche 

ausschließlich elektronisch per ELSTER über die ERiC-Schnittstelle erfolgen kann. Die 
Meldung und Übermittlung erfolgt für jede Betriebsstätte getrennt innerhalb eines Mo-
nats nach Anschaffung, Leasingbeginn bzw. -ende oder Außerbetriebnahme.

Für vor dem 1.7.2025 angeschaffte Kassen ist die Meldung spätestens bis zum 31.7.2025 
vorzunehmen, für ab dem 1.7.2025 angeschaffte Kassensysteme sowie Außerbetrieb-
nahmen gilt die Monatsfrist. Gleiches gilt für Taxameter und Wegstreckenzähler mit 
TSE. Hier ist auch das Kfz-Kennzeichen mitzuteilen. Ohne TSE dürfen diese noch bis zum 
31.12.2025 genutzt werden. 

Die Meldung wird bei neu angeschafften Kassen häufig vom Verkäufer bzw. Dienstleister 
durchgeführt, kann aber auch schnell und unkompliziert vom Nutzer selbst oder vom 
Steuerberater durchgeführt werden. Der Steuerberater sollte informiert werden, wer die 
Meldung vornimmt bzw. vorgenommen hat.

4. Unterschiedliche Sterbetafeln nach 
Geschlecht für die Erbschaft- und 

Schenkungsteuer verfassungsgemäß

5. Erinnerung: Übergangsfrist für 
elektronische Kassenmeldesysteme  

& Co. endet am 31.7.2025



– Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht –

Bald ist es wieder soweit, die Sommerferien beginnen und damit auch die 
Hauptreisezeit. Doch nicht immer läuft alles nach Plan und es kommt leider 
immer wieder zu Flugverspätungen oder sogar Flugannullierungen.

	» Flugverspätung: Passagieren, die die Zeit am Flughafen überbrücken müssen, weil 
sich ihr Abflug verspätet, muss die Airline je nach Verspätung und Flugentfernung 
u.a. sog. Betreuungsleistungen anbieten. Zu diesen Leistungen zählen beispielswei-
se Mahlzeiten und Getränke, die in einem angemessenen Verhältnis zur Wartezeit 
stehen müssen; ggf. auch die Unterbringung in einem Hotel, wenn sich der Abflug 
auf den folgenden Tag verschiebt. Auch für die Fahrt zum Hotel und zurück zum 
Flughafen muss die Airline sorgen. 

	 Betreuungsleistungen stehen Passagieren zu, wenn folgende Verspätungen erreicht 
werden:
	» Kurzstreckenflüge (bis 1.500 km) mindestens 2 Stunden Verspätung
	» Mittelstreckenflüge (1.500 bis 3.500 km) mindestens 3 Stunden Verspätung und
	» Langstreckenflüge (über 3.500 km) mindestens 4 Stunden Verspätung 

	 Neben diesen Betreuungsleistungen haben Reisende ab einer Ankunftsverspätung 
von drei Stunden oder mehr einen Anspruch auf eine pauschale Entschädigung, die 
sog. Ausgleichsleistungen. Die Höhe der Entschädigung (250 bis 600 €) richtet sich 
ebenfalls nach der Flugentfernung. Ein Anspruch besteht allerdings nicht, wenn au-
ßergewöhnliche Umstände vorliegen, etwa bei extremen Wetterbedingungen, die 
den Abflug verhindern.

	 Anmerkung: Die Fluggesellschaft ist verpflichtet, diese Gründe nachvollziehbar und 
belegbar darzulegen – allgemeine oder pauschale Aussagen genügen hierbei nicht.

	» Flugannullierung: Wird ein Flug durch die Airline gestrichen, greift auch die EU-
Fluggastrechteverordnung. Betroffene haben in diesem Fall Anspruch auf die be-
reits erwähnten Betreuungs- und Ausgleichsleistungen. Zudem können sie wählen 
zwischen einer Ersatzbeförderung zum Zielort oder der Rückerstattung des Ticket-
preises, die innerhalb von sieben Tagen erfolgen muss.

	 Wer sich für die Erstattung entscheidet, tritt vom Beförderungsvertrag zurück und 
hat dadurch keinen Anspruch mehr auf eine Ersatzbeförderung oder Betreuungsleis-
tungen.

	 Welche Ansprüche im Einzelnen bestehen, hängt auch vom Zeitpunkt der Informa-
tion über die Annullierung ab. Bei einer Mitteilung mindestens 14 Tage vor Abflug 
besteht kein Anspruch auf Ausgleichsleistungen. Wird später informiert, gelten be-
stimmte Vorgaben für die angebotene Ersatzbeförderung. Werden diese nicht erfüllt, 
bleibt der Anspruch auf eine Ausgleichszahlung bestehen.

	 Hinweis: Eine Vorverlegung des Fluges um mehr als eine Stunde wird rechtlich als 
Annullierung gewertet – mit den entsprechenden Rechten für Reisende.

In dem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall forderte ein 
Arbeitnehmer Entgeltfortzahlung für September 2022, nachdem er im An-
schluss an seinen Urlaub in Tunesien eine AU-Bescheinigung eines tune-
sischen Arztes vorgelegt hatte. Diese attestierte eine 24-tägige AU mit 

striktem Reiseverbot. Dennoch buchte der Arbeitnehmer bereits einen Tag später ein 
Fährticket für den 29.9.2022 und trat an diesem Tag die Rückreise nach Deutschland 
an. Bereits in den Jahren 2017, 2019 und 2020 hatte er unmittelbar nach dem Urlaub 
AU-Bescheinigungen eingereicht.

6. Recht eines Reisenden  
bei Flugverspätung

7. Beweiswert von AU-Bescheini-
gungen aus einem Nicht-EU-Ausland



Der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die im Nicht-EU-Ausland aus-
gestellt wurde, kann erschüttert sein, wenn im Rahmen einer Gesamtbetrachtung des 
konkreten Einzelfalls Umstände vorliegen, die zwar einzeln betrachtet unauffällig er-
scheinen mögen, in ihrer Gesamtheit jedoch berechtigte Zweifel an der Glaubwürdigkeit 
der Bescheinigung aufkommen lassen. Dabei gelten die gleichen Maßstäbe wie bei Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigungen, die in Deutschland ausgestellt wurden.

Die Richter des BAG stellten fest, dass in diesem Fall ernsthafte Zweifel am Beweiswert 
der AU-Bescheinigung bestehen. Daraus folgt, dass der Arbeitnehmer nun die volle Dar-
legungs- und Beweislast für das Vorliegen einer krankheitsbedingten AU als Vorausset-
zung für seinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung trägt.

Die Einführung von Kurzarbeit bewirkt eine Herabsetzung der arbeitsvertrag-
lich geschuldeten und betriebsüblichen Arbeitszeit, mit der eine proportio-
nale Verkürzung der vertraglich geschuldeten Arbeitsvergütung einhergeht. 
Für die Dauer der Kurzarbeit wird die Vergütungspflicht des Arbeitgebers 

ganz oder teilweise ausgesetzt. Diese Veränderung greift in das grundsätzliche Prinzip 
ein, dass für geleistete Arbeit eine entsprechende Vergütung zu zahlen ist – insbeson-
dere dann, wenn der Entgeltanspruch bereits unabhängig davon gekürzt werden soll, ob 
überhaupt Kurzarbeitergeld bewilligt wurde.

Im Hinblick auf die existenzsichernde Funktion des Arbeitsentgelts geht es zu weit, wenn 
sich der Arbeitgeber vorbehält, die Arbeitszeit ohne Einhaltung einer Ankündigungsfrist 
„wöchentlich anzupassen“ sowie die Kurzarbeit „sofort“ abzubrechen und den Arbeitneh-
mer „jederzeit zur Wiederaufnahme der vollen Tätigkeit zurückrufen“ zu können.

Ferner müssen Regelungen zur Einführung von Kurzarbeit in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen deren voraussichtliches Enddatum nennen.

In einem vom Bundesgerichthof am 15.4.2025 entschiedenen Fall nahm ein 
Energieversorgungsunternehmen einen Vermieter auf Zahlung von Entgelt 
für die Belieferung mit Strom und Gas im Rahmen der Grundversorgung in 
Anspruch. Die betreffende Wohnung war in einzelne Zimmer aufgeteilt, die 
jeweils durch separate Mietverträge mit unterschiedlichen Laufzeiten ver-

mietet waren. Allen Mietern wurde dabei die Mitbenutzung von Gemeinschaftsräumen 
wie Küche und Bad gestattet. Nur die Wohnung, nicht hingegen die einzelnen Zimmer, 
verfügte über einen Zähler für Strom und Gas und wurde von dem Energieversorger mit 
Strom und Gas beliefert. Ein schriftlicher Energieversorgungsvertrag bestand nicht. Zwi-
schen dem Energieversorgungsunternehmen und dem Vermieter war strittig, ob durch 
die Entnahme von Strom und Gas ein konkludenter Vertrag mit dem Vermieter als Eigen-
tümer oder mit den einzelnen Mietern zustande gekommen war.

Der Bundesgerichtshof entschied, dass sich das Leistungsangebot des Energieversorgers 
in diesem Fall an den Vermieter richtet – und nicht, wie sonst üblich, an den jeweiligen 
Mieter. Begründet wurde dies damit, dass die Energieversorgung nicht raumweise, son-
dern einheitlich für die gesamte Wohnung über einen zentralen Zähler erfolgte. Damit 
ist der Eigentümer bzw. Vermieter als Vertragspartner des Versorgers anzusehen.

Ob eine bauliche Veränderung (wie hier: der Einbau eines Split-Klimage-
rätes) unzulässig ist, weil sie andere Wohnungseigentümer unzumutbar be-
nachteiligt, beurteilt sich grundsätzlich nur nach den unmittelbaren Auswir-
kungen der baulichen Maßnahme selbst. Spätere Beeinträchtigungen durch 

die Nutzung der Veränderung, wie z.B. tieffrequente Geräusche durch den Betrieb der 
Klimaanlage, sind i.d.R. nicht entscheidend.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn bereits bei der Beschlussfassung für alle Eigentümer 
offensichtlich ist, dass die Nutzung der baulichen Veränderung zwangsläufig zu unzu-
mutbaren Nachteilen für einzelne führt.

8. Benachteiligung eines Arbeitneh-
mers durch Kurzarbeitsvereinbarung

9. Energieversorgungsverträge  
bei Mietverhältnissen über  

einzelne Zimmer einer Wohnung

10. Nachteile durch den Gebrauch 
bleiben bei baulichen Veränderungen 

unberücksichtigt



Wird einem Eigentümer eine bauliche Veränderung durch Beschluss gestattet und be-
standskräftig, bedeutet das nicht, dass andere Eigentümer keine Abwehransprüche mehr 
geltend machen können – z.B. wegen Lärmbelästigung in ihrem Sondereigentum durch 
den späteren Betrieb der Anlage.

Auch wenn ein Beschluss zur baulichen Veränderung bereits wirksam gefasst wurde, 
kann die Eigentümergemeinschaft nachträglich Regeln zur Nutzung aufstellen – etwa 
auf Grundlage der Hausordnung. Solche Nutzungsregelungen müssen nicht gleichzeitig 
mit der Gestattung der baulichen Maßnahme beschlossen werden.

Bestandsschutz berechtigt grundsätzlich (nur) dazu, eine rechtmäßig errich-
tete bauliche Anlage in ihrem Bestand zu erhalten und sie wie bisher zu nut-
zen. In gewissem Umfang können auch die zur Erhaltung und zeitgemäßen 
Nutzung der baulichen Anlage notwendigen Maßnahmen zulässig sein, 

wenn sie den bisherigen Zustand im Wesentlichen unverändert lassen. Nicht mehr vom 
Bestandsschutz gedeckt sind jedoch bauliche Veränderungen, die einer Neuerrichtung 
gleichkommen. Entscheidend ist, dass das ursprüngliche Gebäude weiterhin erkennbar 
die Hauptsache bleibt.

Der Bestandsschutz entfällt z.B., wenn große Teile der tragenden Struktur verändert 
werden, eine statische Neuberechnung notwendig ist, der Aufwand den eines Neubaus 
erreicht bzw. übersteigt oder das Gebäude wesentlich erweitert oder neu aufgebaut 
wird. In solchen Fällen liegt keine bloße Instandsetzung mehr vor und der Bestands-
schutz erlischt.

Über eine Hausratversicherung sind Fahrräder und Pedelecs grundsätzlich 
nur gegen Einbruchdiebstahl abgesichert. Der Diebstahl muss also aus ver-
schlossenen Räumen (z.B. abgeschlossene Garage bzw. Keller) erfolgen.
Der Schutz gilt dabei rund um die Uhr, auch während der Nacht. Auch Pe-
delecs mit einer Motorleistung bis 250 Watt sind mitversichert, da sie recht-
lich als Fahrräder gelten.

Ist im Mietvertrag die Nutzung eines gemeinschaftlichen, abgeschlossenen Fahrradraums 
vorgesehen, besteht auch die Pflicht, diesen zu nutzen. Aber auch hier sollte das Rad zu-
sätzlich mit einem eigenen Fahrradschloss gesichert werden, um im Schadensfall keine 
Probleme mit der Versicherung zu riskieren.

Wird ein Fahrrad im öffentlichen Raum, etwa an der Straße oder vor einem Geschäft, 
gestohlen, handelt es sich um sog. „einfachen Diebstahl“ und dieser ist nicht automa-
tisch über die Hausratversicherung abgedeckt. Zudem schränken manche Versicherer 
den Schutz weiter ein. In vielen Tarifen besteht kein voller Versicherungsschutz zwi-
schen 22 und 6 Uhr – es sei denn, das Fahrrad wurde kurz zuvor noch genutzt, etwa 
wenn es während eines Besuchs im Kino oder Restaurant abgestellt wurde. Auch hier 
gilt: Das Fahrrad muss abgeschlossen sein. Ein fest montiertes Rahmenschloss reicht 
unter Umständen nicht aus, um den Versicherungsschutz zu erhalten.

Wer sein Fahrrad auch außerhalb der Wohnung oder des Hauses absichern möchte, kann 
den Schutz über eine sog. „Fahrradklausel“ in der Hausratversicherung erweitern. Diese 
Zusatzoption ist beitragspflichtig, lohnt sich aber vor allem bei hochwertigen Zweirä-
dern.

In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Sachverhalt führte ein Ver-
kehrsunfall am 5.11.2018 bei einem Pkw zu einem Totalschaden. Die volle 
Haftung des Unfallverursachers war unstrittig. Zum Zeitpunkt des Unfalls 
war für das Fahrzeug der Termin zur Haupt- und Abgasuntersuchung um 

mehr als ein halbes Jahr überschritten; dieser hätte im März 2018 stattfinden müssen. 
Der Pkw-Besitzer mietete ein Ersatzfahrzeug und verlangte vom Unfallverursacher den 
Ersatz der Mietwagenkosten. Dieser und auch das Berufungsgericht waren jedoch der 

11. Bestandsschutz greift nur  
bei Erhaltungsmaßnahmen

12. Hausratversicherung – Fahrräder 
nicht immer mitversichert

13. Erstattung von Mietwagenkosten 
auch bei abgelaufenem TÜV  

des kaputten Fahrzeugs



 
Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),  

für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer,
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer,
Soli-Zuschlag (VZ)

10.6.2025
13.6.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 23.6.2025, 24 Uhr (Meldung)
26.6.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2025 = 2,27 %; 1.7.2024 – 31.12.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025: April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; Januar = 120,3 
2024: Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7; 
August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgaben berücksichtigt. Trotz sorgfäl-
tiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 7.5.2025

Auffassung, dass mangels Haupt- und Abgasuntersuchung keine Mietwagenkosten zu 
ersetzen sind.

Ein Anspruch auf Ersatz von Mietwagenkosten kann nicht allein wegen eines überschrit-
tenen Vorführtermins zur Haupt- und Abgasuntersuchung bei dem unfallbeschädigten 
Pkw verneint werden. Die Nutzung eines verkehrssicheren Pkw mit ungültig gewordener 
Prüfplakette ist nur dann rechtswidrig, wenn eine Behörde den Betrieb des Fahrzeugs 
untersagt oder beschränkt hat. Dementsprechend konnte der Pkw-Besitzer den Ersatz 
der Mietwagenkosten verlangen.

Richtig ist zwar, dass mit der Hauptuntersuchung dafür gesorgt werden soll, dass Fahr-
zeuge während ihres Betriebs in einem sicheren und umweltfreundlichen Zustand ge-
halten werden. Da aber die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung nicht bereits beim 
Überschreiten des Vorführtermins eines Pkw zur Hauptuntersuchung ein Nutzungsver-
bot vorsieht, liefe es der gesetzlichen Wertung zuwider, nun anzunehmen, der Sicher-
heitscharakter der Hauptuntersuchung stehe einer weiteren Nutzung des Fahrzeugs 
grundsätzlich entgegen.Dieser Auffassung folgte das Gericht nicht. Die automatische 
Motorabschaltung durch Start-Stopp-Funktion gilt nicht als vollständiges Abschalten 
des Motors, sondern nur das händische Ausschalten.


